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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.11.1991

Norm

EO §42 A

EO §65 B

EO §65 E

EO §144

EO §238

RSchO §31

Rechtssatz

Steht die in Exekution gezogene Liegenschaft im Miteigentum von Ehegatten, so hindert die Aufschiebung der

Exekution bloß auf den Hälfteanteil des Mannes die Verwertung des Hälfteanteils der Frau nicht, sondern es ist mit

dieser nicht aufgeschobenen Exekution fortzufahren, und der Mann kann auf das Vorgehen bei der Verwertung des

anderen Anteils nicht Ein;uß nehmen, soweit die Wirkungen dieser Zwangsvollstreckung ihn nicht unmittelbar in

seinen Rechten betre>en (hier: Einwendungen des Ehemannes gegen die Bestimmung des Schätzwertes der anderen

Liegenschaftshälfte zurückgewiesen).
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